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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Anke Frieling, Dr. Antonia-Katharina Goldner,  
Markus Kranig, Dr. Kaja Steffens, Philipp Heißner,  

Ralf Niedmers (CDU) und Fraktion 

zu Drs. 23/1752 

Betr.: Wohnungsbau-Turbo des Bundes zügig umsetzen 

Hamburg will den geplanten „Wohnungsbau-Turbo“ des Bundes – insbesondere den 
neuen § 246e BauGB – gezielt nutzen, um schneller bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. Die Regelung erlaubt befristet bis 2030 vereinfachte Verfahren ohne klassi-
sche Bauleitplanung, sofern keine erheblichen Umweltauswirkungen entstehen. SPD 
und GRÜNE wollen entsprechende Potenzialflächen in den Bezirken identifizieren, die 
Bezirke fachlich vorbereiten und klare Handreichungen, Schulungen sowie Musterver-
träge bereitstellen. Gleichzeitig sollen städtebauliche, soziale und ökologische Stan-
dards, Gewerbeinteressen und Nutzungskonflikte gewahrt bleiben. Dabei will Ham-
burg an seiner sozial orientierten Wohnungsbaupolitik festhalten, Spekulation verhin-
dern, bestehende Wohnraum-Schutzverordnungen verlängern und sich auf Bundes-
ebene für mehr Lärmschutz-Spielräume beim Bauen einsetzen. Bis zum Juni 2026 
sollen diverse Arbeitsgruppen Flächenprüfungen vornehmen, Empfehlungen entwi-
ckeln und eine Handreichung ausarbeiten. Wieder setzt der Senat auf einen dirigisti-
schen Ansatz, der die Erfahrungen und Expertise der Bau- und Planungsabteilungen 
der Bezirke sowie der bezirklichen Vertreter in den Bau- und Planungsausschüsse nur 
als einen möglichen Input für die Umsetzung des Bau-Turbos sieht. In den Bezirken 
liegen jedoch maßgeblich die Kenntnisse und die Kraft, den Bau-Turbo wirklich zu 
entfalten. Ein weiteres technokratisch erstelltes Papier entfaltet keine Motivation und 
kein Verantwortungsgefühl für einen erleichterten und beschleunigten Wohnungsbau 
im Bezirk. Die Vorschriften des Bau-Turbos wurden entwickelt, um schneller dringend 
benötigten Wohnraum zu schaffen. Entsprechend zügig muss auch die Umsetzung 
auf Landes- und Bezirksebene erfolgen. 

Die Bürgerschaft möge daher beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. alle eingehenden Baugesuche auf die Möglichkeit zu prüfen, den § 246e BauGB 
zur Anwendung zu bringen und so den „Bau-Turbo“ sofort anzuwerfen; 

2. die Bezirke aufzufordern, bis Ende Februar 2026 aus den bezirklichen Woh-
nungsbauprogrammen mindestens fünf Flächen auszuwählen, die mithilfe des 
geplanten Bauturbos, insbesondere des geplanten neuen § 246e Baugesetzbuch 
(BauGB) beschleunigt für den Bau von mehrgeschossigen Wohngebäuden  
genutzt werden können, dabei soll die Priorität bei bezahlbarem Wohnraum lie-
gen; 

3. die ausgewählten Flächen in den zuständigen Ausschüssen der Bezirksversamm-
lungen von den Behörden zur Diskussion und Abstimmung vorzustellen; 
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4. mindestens fünf Flächen pro Bezirk bei der Behörde für Stadtentwicklung und 
Wohnen einzureichen; 

5. zu prüfen, in welcher Weise in diesem Zusammenhang Anreize zu einer Nutzung 
des Hamburg Standards gesetzt werden können; 

6. der Bürgerschaft bis zum 30.04.2026 zu berichten. 


